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Amtsgericht Bonn

- Handelsregister -

In der Handelsregistersache 

Tropengold Gartenmöbel Gesellschaft mit beschränkter Haftung

- HR B 7690 

wird zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet:

1. Als Geschäftsführer ist abberufen:


Fritz Unstet, geb. am 02.02.1965 

2.
Zu(m) Geschäftsführer(n) der Gesellschaft wurde(n) bestellt:

Eugen Elling, geb. 14.2.1960, 
wohnhaft: Am Niederhof 3, 53124 Bonn

Der (neue) Geschäftsführer ist berechtigt, die Gesellschaft stets allein zu vertreten und kann als Geschäftsführer als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vornehmen.

Versicherung

Nach Hinweis durch den Notar über die unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht gemäß § 53 des Gesetzes über das Zentralregister und das Erziehungsregister und die Strafbarkeit einer falschen Versicherung versichert jeder Geschäftsführer für sich persönlich:

Es liegen keine Umstände vor, aufgrund deren ich nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 3 GmbHG vom Amt eines Geschäftsführers ausgeschlossen wäre

a)
Mir ist gegenwärtig weder durch gerichtliches Urteil noch durch vollziehbare Entscheidung der Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt, somit auch nicht im Rahmen des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft.
b)
Während der letzten 5 Jahre wurde ich nicht rechtskräftig verurteilt wegen des Unterlassens der Stellung eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Insolvenzverschleppung), nach §§ 283 bis 283d StGB (Insolvenzstraftaten), wegen falscher Angaben nach § 82 GmbHG oder § 399 AktG, wegen unrichtiger Darstellung nach § 400 AktG, § 331 HGB, § 313 UmwG oder § 17 PublG oder nach § 263 StGB (Betrug), § 263a (Computerbetrug), § 264 StGB (Subventionsbetrug), § 264a (Kapitalanlagebetrug), § 265b StGB (Kreditbetrug), § 266 StGB (Untreue) oder § 266a StGB (Vorenthalten oder Veruntreuen von Arbeitsentgelt). Auch im Ausland wurde ich nicht wegen einer vergleichbaren Tat rechtskräftig verurteilt. Ich wurde nicht aufgrund einer behördlichen Anordnung in einer Anstalt verwahrt.

Weiter erklärt jeder Geschäftsführer, dass er keinem Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 BGB unterliegt.
Beigefügt wird :

-
Elektronische Aufzeichnung des Protokolls der Gesellschafterversammlung über die Abberufung und Bestellung der Geschäftsführung.

Berlin, 05.01.2009

gez. Eugen Elling
Urkundenrolle Nr. F 5/2009

Die Frage des Notars nach einer Vorbefassung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 7 Beurkundungsgesetz wurde verneint.

Die vorstehende, heute vor mir eigenhändig geleistete Unterzeichnung der Handelsregisteranmeldung durch

Eugen Elling, geb. 14.2.1960, 
wohnhaft: Am Niederhof 3, 53124 Bonn
- ausgewiesen durch amtliches Personaldokument   -

beglaubige ich.

Bonn, 05.01. 2009

gez. Dr. Redlich, Notar 











L.S.

Hiermit beglaubige ich die inhaltliche Übereinstimmung dieser elektronischen Datei mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Original meiner UR-Nr. F 5/2009). 

Bonn, 05.01.2009

Dr. Redlich, Notar

Kostenberechnung gemäß §§ 141, 154 KostO

Geschäftswert: 50.000 € (§ 41a KostO IV)

	(Geschäftswert: 50.000 €, § 41a KostO IV)

Entwurf und Beglaubigung §§ 32, 145, 38 Abs. 2 Nr. 7 KostO
	, € 

	Dokumentenpauschale §§ 136, 152 KostO    an elektronische Abschriften denken    
	, € 

	(Geschäftswert: 15.000 € - 30 % des Wertes der HR-Anmeldung)
Erstellung eines xml-Dokuments für die elektronische Anmeldung, § 147 II KostO
	, €

	Postgebühren §§ 137, 152 KostO 
	, € 

	Zwischensumme
	0

	19 % Umsatzsteuer § 151 a KostO
	0,0

	Gesamt
	0,0




Notar

